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 - Öffentliche Bekanntmachung -
Flurbereinigungsbeschluss

A. Verfügender Teil
I. Entscheidung
Gemäß §§ 87ff des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16.03.1976 (BGBl. 
I S. 546 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), wird 
hiermit das 

Flurbereinigungsverfahren
Samswegen BAB A14

im Landkreis Börde
angeordnet. 
Das Flurbereinigungsverfahren wird nach den §§ 87ff FlurbG vom Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt, als 
Flurbereinigungsbehörde durchgeführt.
Das Flurbereinigungsgebiet des Flurbereinigungsverfahrens umfasst im Landkreis Bör-
de
-	 in der Gemarkung Groß Ammensleben die Flur 11 und Teile der Flur 2, 5 und 12,
-	 in der Gemarkung Jersleben Teile der Flur 1, 2 und 4,
-	 in der Gemarkung Wolmirstedt Teile der Flur 35 und 36,
-	 in der Gemarkung Mose Teile der Flur 8 und 9,
-	 in der Gemarkung Samswegen Teile der Flur 3, 4, 5 und 7,
-	 in der Gemarkung Bleiche Teile der Flur 1.

Dem Verfahren unterliegen die im Flurbereinigungsverzeichnis - Verfahrensflurstücke 
aufgeführten Flurstücke. Das Flurbereinigungsverzeichnis - Verfahrensflurstücke ist An-
lage dieses Beschlusses.
Als weitere Anlagen dieses Beschlusses sind die Gebietskarte, in der die Grenze des 
Flurbereinigungsgebietes dargestellt ist, sowie die Begründung dieses Beschlusses bei-
gefügt.
Das Flurbereinigungsgebiet des Flurbereinigungsverfahrens umfasst eine Fläche von 
899 ha.

II. Sofortige Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 21.07.2012 (BGBl. I S. 1577), wird hiermit die sofortige Vollziehung an-
geordnet, mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen die Anordnung der Flurbereinigung 
keine aufschiebende Wirkung haben.

III. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1.	� als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grund-

stücke sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten;
2.	 als Nebenbeteiligte:
a)	� Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereini-

gungsverfahren betroffen werden;
b)	� andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für gemeinschaftliche oder 

öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert 
werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

c)	� Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 
zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;

d)	� Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 
oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Be-
sitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken;

e)	� Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum Eintritt des 
neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG);

f)	� Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen 
ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 Abs. 
3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des 
Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

IV. Teilnehmergemeinschaft und Unternehmensträger 
Gemäß § 16 FlurbG bilden die Teilnehmer die Teilnehmergemeinschaft. Sie entsteht mit 

diesem Beschluss und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens führt den Namen
„Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Samswegen BAB A14“.
Sie hat ihren Sitz in Niedere Börde, OT Samswegen, im Landkreis Börde.
Träger des Unternehmens „Lückenschluss der Autobahn Magdeburg-Witten-
berge-Schwerin BAB A14, VKE 1.1 AS Dahlenwarsleben bis AS Wolmirstedt“ im Flur-
bereinigungsverfahren ist die Bundesrepublik Deutschland, Bundesstraßenverwaltung, 
vertreten durch das Land Sachsen-Anhalt, dieses vertreten durch die DEGES Deutsche 
Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, Zimmerstraße 54, 10117 Berlin. 
Der Unternehmensträger ist gemäß § 88 Nr. 2 FlurbG Nebenbeteiligter im Sinn von § 10 
Nr. 2 FlurbG im Flurbereinigungsverfahren.

V. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flur-
bereinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten bei der zu-
ständigen Flurbereinigungsbehörde, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 Halberstadt, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).
Es kommen in Betracht:
a)	� Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken 

oder von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Be-
sitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher 
Grundstücke beschränken, z. B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§ 10 Nr. 2d 
FlurbG);

b)	� Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, insbesondere Hütungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Was-
serleitungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw. die vor dem 01.01.1900 
begründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften;

c)	� Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftska-
taster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von die-
ser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der 
Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen 
(§ 14 Abs. 2 FlurbG). 

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen 
wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grund-
buches (z. B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hinge-
wiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des 
Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung der 
Unterlagen für die Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen.

VI. Einschränkungen
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes gelten gem. § 34 Abs. 1 FlurbG folgenden Einschränkungen:
1.	� In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-

behörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen Wirt-
schaftsbetrieb gehören.

2.	� Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich ver-
ändert oder beseitigt werden.

3.	� Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Be-
lange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beeinträchti-
gt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere 
gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben 
unberührt.

Sind entgegen den Vorschriften zu 1. und 2. Änderungen vorgenommen oder Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unbe-
rücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 
137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 
Abs. 2 FlurbG).

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss die Flurbe-
reinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG).
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Hol-
zeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 

Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbe-
hörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).

Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde an-
ordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche 
nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur 
Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und 
die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

B. Auslegung
Dieser Beschluss mit 
•	 Begründung, 
•	 Flurbereinigungsverzeichnis -  Verfahrensflurstücke und 
•	 Gebietskarte 
liegt gemäß § 6 FlurbG nach der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses in 
den Gemeinden zwei Wochen lang zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
-	� in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Niedere Börde, 39326 Niedere Börde, OT 

Groß Ammensleben, Große Straße 9/10,
-	� in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Barleben, 39179 Barleben, Ernst-Thäl-

mann-Straße 22
-	� im öffentlichen Aushang im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg, 

039104 Magdeburg, Bei der Hauptwache 4,
-	 im Rathaus der Stadt Haldensleben, 39340 Haldensleben, Markt 20-22,
-	� in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Hohe Börde, 39167 Hohe Börde, OT Ir-

xleben, Bördestraße 8,
-	 im Rathaus der Stadt Wolmirstedt, 39326 Wolmirstedt, August-Bebel-Straße 25,
-	� im Hauptsitz der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, 39326 Rogätz, Magdeburger Str. 

40,
-	� in der Außenstelle der Verbandsgemeinde Elbe-Heide, 39326 Colbitz, August-Be-

bel-Straße 2,
-	� in der Gemeinde Möser, 39291 Möser, Brunnenbreite 7/8,
-	� und in der Stadt Burg, 39288 Burg, In der alten Kaserne 2, 

während der Dienststunden aus.

Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch 
-	� im Landesverwaltungsamt, Referat 409, 06118 Halle (Saale), Dessauer Straße 70, 

Zimmer 211, und
-	� in der Außenstelle des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 

39164 Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 

während der Dienststunden eingesehen werden. 

Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner Bekanntgabe in der betref-
fenden Gemeinde ein.

C. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Stra-
ße 2, 06112 Halle (Saale) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Rechtsbe-
helfsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Bekanntmachung.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim 
Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Breiter Weg 203-206, 39104 Mag-
deburg, Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gestellt werden.
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist 
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz zu versehen.

Im Auftrag

		
Teichmann
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